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<	 Editorial

Nach Abschluss der Tarifverhandlungen stand fest, 
dass die freiwillige Erhöhung der Arbeitszeit kommen 
wird. Interessant ist aber für die Tarifbeschäftigten die 
Möglichkeit zur Umwandlung von Teilen der Jahres­
sonderzahlung in freie Tage. Dieses Wahlmodell gilt  
ab dem kommenden Jahr und die Berechnung der Um­
wandlung erfolgt nach einem festgelegten Stunden­
satz. Die Beschäftigten erhalten mehr Flexibilität und 
die Arbeitgeber könnten Personaldefizite abmildern.

Es besteht auch die Möglichkeit, geleistete Mehr­
arbeit im Rahmen von Langzeitkonten anzusparen. 
Im Bereich der Bundesverwaltung gibt es bislang 
hierzu leider keinerlei Hinweise, außer dass Dienst­
stellen und Personalräte eigene Dienstvereinbarun­
gen schließen sollen. Eine zum Beispiel durch das 
BMF vorgenommene einheitliche Regelung würde 
dies erleichtern.

Der weitere Urlaubstag pro Kalenderjahr wird ab 2026 
nun auch umgesetzt. Erfreulich ist, dass die Tarifbe­
schäftigten mit dem Septembergehalt endlich ihre 
Auszahlung vom diesjährigen Tarifabschluss erhalten. 
Auch für die Beamtinnen und Beamten sind nun Ab­
schlagszahlungen geplant, die mit den Bezügen für 
Dezember erfolgen sollen.

Hinweise zu den Bearbeitungszeiten der Beihilfe beim 
BVA bietet dieses Heft in einem kurzen Infokasten. 
Damit greifen wir ein Problem auf, das in jüngerer Zeit 
verstärkt an uns herangetragen wurde.

Die Mitgliederversammlung von BMI, BRH und  
BSH zeigt die lebendige und engagierte Arbeit der 
Kolleginnen und Kollegen in den Behörden.

Ich wünsche Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
eine spannende Lektüre und viele wichtige Impulse 
für Ihre Arbeit in den kommenden Wochen.

Mit besten Grüßen
Ihre

 
Claudia Goeke 
Stellvertretende Bundesvorsitzende

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

der Herbst hat begonnen. Die Jahreszeit läutet in 
vielen Lebensbereichen in der Regel die Schlussphase 
zahlreicher Vorhaben und Projekte ein, die noch ab­
geschlossen werden müssen.

Die seit Mai amtierende Bundesregierung hat den 
Bürgerinnen und Bürgern einen Herbst der Reformen 
zur Stärkung der Wirtschaft und zur Sicherung des 
Sozialstaates versprochen. Nicht alles, was in den 
ersten Wochen angefasst wurde, konnte zügig und 
geräuschlos abgeschlossen werden. Wir blicken daher 
gespannt auf die kommenden Wochen und hoffen, 
dass die Regierungskoalition die notwendigen Ver­
änderungen geschlossen und überzeugend durch das 
Parlament bringen wird.

Das Ihnen vorliegende Oktoberheft greift in seinem 
Leitartikel das Thema „Zeit statt Geld“ auf. Schon lan­
ge wird in Tarifverhandlungen zunehmend die Frage 
diskutiert, inwieweit Verbesserungen für die Beschäf­
tigten allein durch höhere Gehälter erreicht werden 
sollen oder ob andere Elemente geeignet sind, Leis­
tung zu honorieren und Anreize zu bieten. Wertgut­
haben und Langzeitkonten sind die Stichworte für 
eine innovative Weiterentwicklung der Vergütung.
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Tarif

Tarifverhandlung 
beendet – und nun?
Auch nach Abschluss der Tarifrunde 2025 und 
insbesondere der Redaktionsverhandlungen zwi­
schen BMI, VKA und den Gewerkschaften bleiben 
neben der noch fehlenden Umsetzung des Ergeb­
nisses für die Beamtinnen und Beamten auch für 
den Bereich der Tarifbeschäftigten viele Fragen 
unbeantwortet.

Hat sich die handwerkliche 
Durchführung der Anpassung 
von Gehaltsbestandteilen ein­
schließlich der sozialen Kom­
ponente ab April 2025 noch 
als unproblematisch erwiesen 
und wird sich auch im Mai 
nächsten Jahres genauso wie 
die Einführung des zusätzli­
chen Urlaubstages ab 2027 
oder die Erhöhung der Jahres­
sonderzahlung als unproble­
matisch erweisen, gestaltet 
sich die Umsetzung anderer 

Verhandlungsergebnisse 
schon schwieriger.

	< Arbeitszeit

Die freiwillige Erhöhung der 
Arbeitszeit kommt jetzt schon 
oder wird sicherlich zeitnah in 
Anwendung kommen. Dafür 
sorgt schon das große Interesse 
der Arbeitgeber an der Rege­
lung. Die Ausgestaltung kann 
hier analog zum Antrag auf 
Teilzeitarbeit erfolgen, wobei 
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natürlich die arbeitszeitrechtli­
chen Vorgaben auch weiterhin 
zu beachten sein werden.

	< „Zeit statt Geld“

Von Interesse für die tarifbe­
schäftigten Mitarbeitenden 
wie auch für die Arbeitgeber 
wird auch die Möglichkeit der 
Umwandlung von Teilen der 
Jahressonderzahlung in freie 
Tage gemäß § 29a TVöD sein. 
Das sogenannte „Zeit statt 
Geld“-Wahlmodell gilt ab kom­
mendem Jahr und die Berech­
nung der Umwandlung erfolgt 
nach einem festgelegten Stun­
densatz. Die Beschäftigten 
erhalten mehr Flexibilität und 
die Arbeitgeber könnten Per­
sonalausgaben einsparen.

Die möglicherweise notwen­
dige Anpassung der Gleitzeit­
regelungen liegt neben der 
Zuständigkeit der Dienststel­
lenleitungen auch im Verant­
wortungsbereich der Personal­
vertretungen. Hier sind beide 
Partner aufgerufen, einen 
vermutlich rechtlich ohnehin 
unzulässigen Verfall von Gleit­

zeitguthaben durch die Anord­
nung von Überstunden oder 
den Abschluss eines Langzeit­
kontos zu verhindern.

	< Langzeitkonten und 
Wertguthaben

Gerade die Einführung eines 
Langzeitkontos stellt sich aber 
als schwerste Übung für Dienst­
stellen und Personalräte dar: 
Wurden bislang Langzeitkonten 
für Tarifbeschäftigte häufig in 
analoger Anwendung der be­
amtenrechtlichen Regelungen 
aus § 7a der Arbeitszeitverord­
nung (AZV) eingeführt, lässt die 
neue tarifrechtliche Regelung 
wesentlich mehr Spielraum zu.

Insbesondere ist im neuen § 10 
Abs. 7 TVöD keine Regelung 
zur Begrenzung von Anspar­
zeiten wie in der Arbeitszeit­
verordnung (AZV) enthalten. 
Hier sind Dienststellen als auch 
Personalvertretung in der Aus­
gestaltung völlig frei.

Gleichfalls findet sich keine ta­
rifvertragliche Regelung zum 
Ausgleich von Zeitguthaben 

aus einem Langzeitkonto. Be­
sonders interessant ist die, ent­
gegen der Regelung aus § 7b 
Abs. 3 AZV, unbegrenzt mög­
liche Entnahme von Zeitgut­
haben zum Ende des Erwerbs­
lebens. Hier könnten sich in der 
Anwendung ähnliche Effekte 
wie bei der leider nicht verlän­
gerten Regelung zur Altersteil­
zeit ergeben.

In den Vereinbarungen zwi­
schen Dienststelle und den 
Personalvertretungen sind zu­
mindest Regelungen zur Höhe 
der anzusparenden Zeiten, der 
Einbringungsmöglichkeiten 
wie etwa Übertrag von Gleit­
zeitguthaben oder Ähnlichem 
zu treffen.

Ähnlich sind die Entnahmemög­
lichkeiten zu vereinbaren. Auch 
wenn der Text des Tarifvertrags 
Möglichkeiten benennt, sind 
diese nicht abschließend und 
die Partner vor Ort in den Orga­
nisationseinheiten können frei 
darüber befinden.

Besonders spannend werden 
Regelungen in den Dienststel­

len zur Anwendung des Wert­
guthabens nach §§ 7b ff. SGB 
IV im Rahmen der Langzeitkon­
ten. Diese Möglichkeit der Ent­
geltumwandlung ist an vielen 
Stellen noch unbekannt, den­
noch sollten Dienststelle und 
Personalvertretung Rahmen­
vereinbarungen treffen, um 
den Beschäftigten entspre­
chende Individualvereinbarun­
gen zu ermöglichen.

Bei einem Wertguthaben han­
delt es sich um die Ansparung 
von Geld anstelle Zeit. Hierzu 
kann sowohl Zeit in Geld als 
auch Geld in Zeit gewandelt 
werden.

Als Geld werden Entgelt­
bestandteile gesehen, die der 
Arbeitgeber nicht zur Auszah­
lung bringt, sondern verzinst 
zurücklegt, um sie später aus­
zuzahlen.

Was sich einfach anhört, wird 
im Detail ziemlich schwierig.

So können jegliche Entgelt­
bestandteile wie etwa Teile 
des monatlichen Entgeltes, 
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Teile oder die gesamte Jahres­
sonderzahlung, Zuschläge, 
Prämien und so weiter in ein 
Wertguthaben eingebracht 
werden. Genauso können aber 
auch Zeitguthaben wie etwa 
vorhandenes Gleitzeitgut­
haben oder Überstunden und 
tariflicher Urlaub, also über die 
gesetzlichen Urlaubsansprüche 
hinausgehende Tage, in Entgelt 
umgewandelt und in das Wert­
guthaben eingebracht werden.

Der eingebrachte Betrag ist zu­
nächst sozial- und steuerfrei. 
Er wird nach dem Zuflussprin­
zip erst bei einer Auszahlung 
sozialversicherungs- und steu­
erpflichtig.

Auch diese Entnahme des Gut­
habens kann individuell verein­
bart werden. Dabei ist im Rah­
men der rechtlichen Vorgaben 
eine Entnahme bis zum Ren­
tenbeginn möglich. Möglich ist 
weiterhin die Übertragung des 
Guthabens an die Rentenversi­
cherung schon vor Rentenein­
tritt. Die Rentenversicherung 
übernimmt dann die Auszah­
lung des vereinbarten Betrags 

und damit die Rolle des Arbeit­
gebers. Das Arbeitsverhältnis 
kann somit schon mit Auszah­
lungsbeginn durch die Renten­
versicherung enden. Für die 
Arbeitgeber bedeutet dies 
eine sofortige Möglichkeit zur 
Nachbesetzung.

Nähere und ergänzende Infor­
mationen sind auf den Web­
seiten der Vereinigten Lohn­
steuerhilfe e. V. oder auf beim 
BMAS zu finden:

https://www.vlh.de/arbeiten-
pendeln/beruf/wertguthaben-
alles-was-sie-wissen-muessen.
html oder

https://www.bmas.de/DE/
Arbeit/Arbeitsrecht/Teilzeit-
flexible-Arbeitszeit/Wertgut 
haben/wertguthaben.html

Sicherlich der schwierigste Teil 
der tariflichen Regelung zur 
Anwendung des Wertgut­
habens kommt zum Schluss 
mit der Frage der Verzinsung.

Jedermann ist bewusst, dass 
eine zum heutigen Stunden­

satz geleistete Arbeitsstunde 
in zum Beispiel zehn Jahren in 
Anbetracht von tariflichen 
Entgelterhöhungen keines­
falls mehr dem Wert einer 
Arbeitsstunde entspricht. 
Klar wäre folglich, dass das 
Wertguthaben durch die 
Arbeitgeber so verzinst wird, 
dass etwa das gleiche Zeit­
äquivalent entnommen wer­
den kann, wie eingebracht 
wurde. Gänzlich wird das 
nicht möglich sein, können 
doch auch Faktoren wie Auf­
stiege und Eingruppierungen 
in höhere oder niedrigere Ent­
geltgruppen aufgrund von 
Tätigkeits- oder Bewertungs­
änderungen Einfluss auf den 
zu veranschlagenden Stun­
densatz nehmen.

	< Einheitliche Regelung 
wünschenswert

Wünschenswert wäre zumin­
dest im Bereich der Bundes­
verwaltung eine einheitliche 
Regelung, die idealerweise 
durch das Bundesministerium 
der Finanzen (BMF) vorgenom­
men wird. Dazu gibt es aber 

noch nicht einmal einen Hin­
weis seitens der Arbeitgeber. 
Es besteht daher die begrün­
dete Befürchtung, dass sich 
die jeweiligen Dienststellen 
von Wertguthaben-Verein­
barungen distanzieren und 
damit sich und den Beschäf­
tigten Vorteile vorenthalten.

Der vbob Gewerkschaft 
Bundesbeschäftigte wird in 
seinen kommenden Gesprä­
chen darauf hinwirken, dass 
einheitliche Regelungen zur 
Anwendung des Wertgut­
habens in der Bundesverwal­
tung geschaffen werden.

In jedem Fall sind aber die 
Personalvertretungen in den 
Verwaltungen des Bundes 
dazu aufgerufen, mit ihren 
Dienststellenleitungen in Ver­
handlungen zu treten und auf 
den Abschluss entsprechen­
der Vereinbarungen zu drän­
gen – ohne entsprechende 
Regelungen ist es den Be­
schäftigten kaum möglich, 
die tariflichen Verbesserun­
gen in Anspruch nehmen zu 
können.� lh
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Aus den Fachgruppen

Staffelstab übergeben
Am 26. Juni 2025 hat die Gewerkschaft Bundes­
beschäftigte vbob – Fachgruppe Bundesrech­
nungshof – auf ihrer Mitgliederversammlung 
einen neuen Vorstand und einen neuen Vor­
sitzenden gewählt.

Mit dieser Wahl ist ein Gene­
rationenwechsel gelungen. 
Nachdem Jochen Nagel nicht 
mehr angetreten war, haben 
die Mitglieder auf Vorschlag 
des alten Vorstands Dr. Frank 
Gondert einstimmig zum neu­
en Vorsitzenden gewählt. 
Auch die weiteren Vorstands­
mitglieder wurden einstimmig 

im Amt bestätigt oder neu in 
den Vorstand gewählt. Dieser 
setzt sich ausgewogen aus so­
wohl erfahrenen als auch neu­
en Mitgliedern, die frischen 
Wind in die Arbeit bringen 
werden, zusammen. Alle 
Standorte des Bundesrech­
nungshofes sind personell  
im Vorstand vertreten.

	< Frank Gondert dankt 
seinem Vorgänger 
Jochen Nagel

Dr. Frank Gondert dankte als 
neuer Vorsitzender des vbob – 
Fachgruppe Bundesrechnungs­
hof – seinem Vorgänger Jochen 
Nagel. Er war 15 Jahre Vorsit­
zender. In dieser Zeit hat er 
nicht nur eine Vielzahl an Per­
sonalratswahlen für den Bun­
desrechnungshof erfolgreich 
gestaltet. Er konnte auch die 
Mitgliederzahl kontinuierlich 
steigern und die Finanzlage 
konsolidieren. Zudem fanden 
zahlreiche Stellungnahmen 
Gehör bei den Gewerkschafts­
spitzen und in der Politik. Bei­

spielhaft seien die Verbesse­
rungen bei den Amtszulagen 
(Besoldungsstrukturmoderni­
sierungsgesetz) und der Auf­
stiegsverfahren für besonders 
leistungsstarke Beamtinnen 
und Beamte (§ 27 Bundeslauf­
bahnverordnung) erwähnt. 
Nicht zuletzt gehört die Mit­
arbeit an den grundsätzlichen 
Positionspapieren des vbob zu 
wichtigen Leistungen.

Grund genug für Dr. Frank 
Gondert, seinem Vorgänger 
Jochen Nagel für seine geleis­
tete Arbeit zu danken. Dies er­
folgte in würdevollem Rahmen 
mit einem kleinen Präsent als 
Zeichen der Anerkennung.� jn

	< Jochen Nagel wird von seinem Nachfolger Dr. Gondert aus dem FG-Vor­
stand verabschiedet.
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Fachgruppe im BMI (FG 16)

Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Fachgruppe – 
stark, sichtbar und mitgestaltend!
Am Mittwoch, dem 10. September 2025, fand die 
Wahl des Vorstandes der Fachgruppe 16 (BMI) des 
vbob statt. Die Mitglieder der Fachgruppe, die das 
Bundesministerium des Innern (BMI) vertritt, 
wählten Dirk Kremer zum neuen Vorsitzenden 
und Ulrike Schäfer zur neuen Schatzmeisterin.

Ein besonderer Dank gilt Ingo 
Sorgatz, der als ehemaliger 
Vorsitzender der Fachgruppe 
und des Personalrats im BMI 
maßgeblich zur Stärkung der 
Mitgliederinteressen beitrug. 
Sein Engagement bleibt prä­
gend, und die Fachgruppe freut 
sich, dass er als Mitglied erhal­
ten bleibt. Ebenfalls bedankt 
sich die Fachgruppe bei Sascha 
Titze, der als langjähriger 
Schatzmeister die Finanzen 
verantwortungsvoll führte.

Dirk Kremer und Ulrike Schäfer 
ergänzen damit den bestehen­
den Vorstand, zu dem weiter­
hin Harald Berzl (stellvertre­
tender Vorsitzender) sowie die 
noch weiteren Beisitzerinnen 
und Beisitzer gehören.

Das Team wird die Interessen 
der über 200 Mitglieder der 
Fachgruppe im BMI aktiv vertre­
ten. Schwerpunkte sind eine 
transparente Kommunikation, 
die Stärkung der Mitbestim­

mung im BMI sowie eine kreati­
ve Mitgliederwerbung, um die 
Fachgruppe weiter zu vernetzen.

Die enge Zusammenarbeit mit 
dem vbob Bundesvorstand soll 
gemeinsame Ziele wie die Ver­
besserung der Arbeitsbedin­
gungen und die Digitalisierung 

der Verwaltung vorantreiben. 
Die Fachgruppe 16 vertritt die 
Beschäftigten des BMI und 
setzt sich für moderne Arbeits­
bedingungen, faire Tarifpolitik 
und eine starke Vertretung der 
Mitgliederinteressen ein.

� Dirk Kremer

Mitgliederversammlung

Fachgruppe KBA zu Gast in Hamburg
Die Fachgruppe Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (FG 58)  
traf sich am 23. September 2025 in Hamburg zu ihrer jährlichen Mitglieder­
versammlung.

Zu Beginn begrüßte der Vorsit­
zende der FG 58, Carsten Brüg­
mann, die Gäste aus Flensburg, 
die Vorsitzende der Fachgrup­
pe Kraftfahrt-Bundesamt 
(KBA), Judith Kelch, sowie den 
Schatzmeister Faruk Haxhijaj.

Die Teilnahme von Mitgliedern 
einer anderen Fachgruppe war 
zwar ungewöhnlich, wurde je­
doch als sehr bereichernd und 
informativ empfunden. Kollegin 
Judith Kehl stellte ihre Anregun­
gen zur gewerkschaftlichen 
Arbeit im KBA vor, die von den 
Mitgliedern auf der Versamm­
lung mit großem Interesse auf­
genommen wurden. Besonders 
interessant war für die Schatz­
meisterin Dr. Marion Heinrich 
der Hinweis, dass die Fachgrup­

pe KBA ihre Finanzen eigenstän­
dig verwaltet – eine Besonder­
heit, die historische Gründe hat.

Mit Freude nahm der Vorsit­
zende Carsten Brügmann zu­

dem die Einladung zu einem 
Gegenbesuch beim KBA in 
Flensburg an.

Im weiteren Verlauf berichte­
te Kollege Rhett Anthes über 

die aktuellen Entwicklungen 
in der Wasser- und Schiff­
fahrtsverwaltung (WSV), ins­
besondere beim WSA Ostsee, 
dessen Beschäftigte der FG 
BSH angehören.

Ein Thema der Versammlung 
war außerdem der Abschluss 
der Rahmen-Dienstverein­
barung zur Einführung künstli­
cher Intelligenz (KI) im Bereich 
des Bundesverkehrsministeri­
ums.

Die Einführung von KI in der 
Verwaltung ist unumgänglich 
und wird unsere Arbeitswelt 
nachhaltig verändern. Dabei 
ist es wichtig, die Rahmen­
bedingungen im Blick zu be­
halten: den Schutz der Persön­
lichkeitsrechte, die Einhaltung 
des Datenschutzes und ethi­
scher Grundsätze sowie Fra­
gen der Arbeitsplatzsicherung 
und -gestaltung.� cb

	< Dirk Karzek, Jens Adam, Dana Petrowski, Ingo Sorgatz, Dirk Kremer, Verena 
Thanisch und Harald Berzl bilden den neuen FG-Vorstand (von links).

	< Faruk Haxhijaj (Schatzmeister FG 37), Judith Kelch (Vorsitzende FG 37), 
Marion Heinrich (Schatzmeisterin FG 58) und Carsten Brügmann (Vor­
sitzender FG 58) (von links)
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m Kommentierte Pressestimmen
Die Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber erlebt einen deutlichen Aufschwung. Eine ak­
tuelle Umfrage zeigt, dass sich mittlerweile 43 Prozent aller Arbeitnehmer bei einem Jobwechsel nach 
einer staatlichen Stelle umsehen würden, während nur 40 Prozent die Privatwirtschaft bevorzugen.

	< Sicherheit siegt, aber das 
Gehalt hinkt: der Staat 
im Kampf um die besten 
Köpfe

Immer mehr Arbeitnehmer in 
Deutschland ziehen den öf­
fentlichen Dienst der Privat­
wirtschaft vor. Hauptargu­
ment ist die Sicherheit des 
Beamtenstatus. Doch der aku­
te Personalmangel und mas­
sive Überstunden, etwa bei 
der Bundespolizei, zeigen die 
Schattenseiten des Staats­
dienstes auf. Die kürzlich be­
schlossene Gehaltserhöhung 
für 1,8 Millionen Beamte soll 
nun zeitnah für Entlastung und 
Wertschätzung sorgen.

Der Hauptgrund für diesen 
„heiklen Hang zum Leben als 
Beamter“ ist die Sicherheit: 
54 Prozent der Befragten nen­
nen Arbeitsplatzsicherheit als 
Hauptargument. Hinzu kom­
men höhere Bezüge im Alter 
(46 Prozent). Experten sehen 
den Beamtenstatus mit seinen 
Pensionsansprüchen und Ar­
beitsbedingungen als das 
stärkste Argument für eine 
Karriere beim Staat, da die Pri­

vatwirtschaft „nicht mehr mit­
halten“ könne. Gerade in Zei­
ten wachsender Unsicherheit 
und der Sorge vor Stellenabbau 
durch künstliche Intelligenz in 
der Privatwirtschaft (27 Pro­
zent der Unternehmen erwar­
ten dies) lockt die Verlässlich­
keit des Staates. Welt online, 
24. September 2025

	< Tarifeinigung und 
die Auszahlung für 
Beamtinnen und Beamte

Die gestiegene Attraktivität 
muss jedoch durch wettbe­
werbsfähige Bezahlung unter­
mauert werden. Ein wichtiger 
Schritt ist die Übertragung des 
im April erzielten Tarifergeb­

nisses auf die Beamtenbesol­
dung.

Um die 1,8 Millionen Bundes­
beamte, Richter, Soldaten und 
Versorgungsempfänger nicht 
monatelang auf ihre Erhöhung 
warten zu lassen, beschloss die 
Bundesregierung am 3. Septem­
ber Abschlagszahlungen auf die 
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geplante Gehaltserhöhung. 
Diese Zahlungen sollen mit den 
Dezemberbezügen 2025 begin­
nen und rückwirkend eine Er­
höhung von 3,0 Prozent ab Ap­
ril 2025 umfassen. Eine weitere 
Erhöhung um 2,8 Prozent ist 
für Mai 2026 geplant.

Die Zusammenfassung: So  
viel Geld gibt es für Beamte. 
Die Erhöhung erfolgt in zwei 
Schritten:

	> 3,0 Prozent ab April 2025 
(rückwirkend, Auszahlung 
ab Dezember 2025)

	> 2,8 Prozent ab Mai 2026 
(Auszahlung ab Mai 2026)

Die Gewerkschaft der Polizei 
(GdP) wertete den Kabinetts­
beschluss als „Signal der Wert­
schätzung“. Der dbb begrüßte 
den „Durchbruch“, forderte je­
doch die zügige gesetzliche 
Umsetzung der gesamten Ta­
rifeinigung. Zudem soll mit 
dem neuen Gesetz die vom 
Bundesverfassungsgericht 
2020 bemängelte Verfassungs­
widrigkeit der teils zu niedri­
gen Beamtengehälter beseitigt 
werden. Ruhr Nachrichten, 
16. September 2025

	< Mangel und Überlas-
tung: die Schattenseite 
des Staatsdienstes

Trotz der positiven Entwick­
lung bei der Bewerberlage 

kämpft der öffentliche Dienst 
weiterhin an mehreren Fron­
ten.

Akuter Personalmangel: Dem 
dbb zufolge fehlen im öffentli­
chen Dienst derzeit 600 000 
Beschäftigte. In den nächsten 
zehn Jahren werden voraus­
sichtlich 1,4 Millionen Men­
schen den Dienst verlassen.

Massiver Überstundenberg: 
Die fehlenden Kollegen müs­
sen von der bestehenden Be­
legschaft mitgetragen werden. 
Die Bundespolizisten haben 
bereits mehr als zwei Millionen 
Überstunden angehäuft, was 
die hohen Belastungen durch 
intensivierte Grenzkontrollen 
verdeutlicht.

Psychische Belastung: Der 
hohe Druck führt dazu, dass 
immer mehr Beamte psycho­
therapeutische Hilfe in An­
spruch nehmen. Dies birgt die 
Sorge, dass eine psychiatrische 
Behandlung den Weg in den 
Beruf verbauen könnte, da 
Amtsärzte die dauerhafte 
Dienstfähigkeit prüfen.

Gewerkschaftsbund-Chef 
Volker Geyer betont, dass 
Beamte „sehr hart“ arbeiten 
und Überstunden leisten, da­
mit der Staat funktioniere. Er 
weist Vorwürfe des fehlenden 
Arbeitseifers entschieden zu­

rück und fordert, dass der öf­
fentliche Dienst – trotz des 
Lockmittels Verbeamtung –  
in der Bezahlung konkurrenz­
fähig zur freien Wirtschaft 
werden muss. Dies gelte für 
alle Bereiche, insbesondere 
aber für körperlich und psy­
chisch fordernde Tätigkeiten 
wie den Strafvollzug.

Die Politik ist gefordert: Der 
Beamtenstatus als Schlüssel 
zur Personalgewinnung müsse 
erhalten bleiben und dürfe 
nicht – wie von einigen Seiten 
vorgeschlagen – abgeschafft 
werden, da er das beste Argu­
ment sei, um Fachkräfte zu 
gewinnen. Sicherheit allein 
reicht nicht; es braucht eine 
faire Bezahlung und eine Re­
duzierung der Arbeitslast, um 
den Staat funktionsfähig zu 
halten. Westdeutsche Allge-
meine, 18. September 2025

	< Gewerkschaftliche 
Forderungen: Sicherheit 
allein genügt nicht!

Der öffentliche Dienst muss 
mehr bieten als nur Sicher- 
heit:
1.	Beibehaltung des Beamten­

status: Der Vorstoß, die Ver­
beamtung bis auf wenige 
Ausnahmen (Polizei, Richter, 
Zoll) abzuschaffen, ist „der 
komplett falsche Weg“.  
Der Beamtenstatus ist der 

stärkste Magnet im Wett­
bewerb um Fachkräfte und 
muss als wichtigstes Argu­
ment erhalten bleiben.

2.	Abbau der Überstunden: 
Durch eine deutliche Perso­
nalaufstockung muss der 
Staat die hohe Arbeitsbe­
lastung in Behörden und 
bei Einsatzkräften (zum 
Beispiel Bundespolizei) 
dringend senken.

3.	Wettbewerbsfähige Besol­
dung: Über die reinen Tarif­
erhöhungen hinaus muss 
die Politik die Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts 
umsetzen und die amtsan­
gemessene Alimentation 
(Besoldung) grundlegend 
überarbeiten, da die Gehäl­
ter teilweise zu niedrig sind.

4.	Flexible Arbeitsbedingun­
gen: Arbeitszeitregelungen 
und Karrierechancen müssen 
dringend an die Standards 
der Privatwirtschaft ange­
passt werden, um junge 
Talente zu gewinnen.

Nur durch eine Kombination 
aus verlässlicher Sicherheit, 
konkurrenzfähiger Bezahlung 
und einer realen Reduzierung 
der Arbeitslast wird der öffent­
liche Dienst langfristig seinen 
Aufgaben gerecht werden und 
seine Attraktivität als Arbeit­
geber sichern können. 
Westdeutsche Allgemeine, 
18. September 2025� bh
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In eigener Sache

Tatkräftige Unterstützung  
für das vbob Team
Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,

mein Name ist Najeeb Fahimi 
und ich bin 32 Jahre alt.

Am 1. September 2025 habe 
ich die Funktion des Geschäfts­
führers in der Bundesgeschäfts­
stelle übernommen.

Als ehemaliger Offizier der 
Bundeswehr und Jurist freue 
ich mich sehr, meine Erfahrun­
gen und Kenntnisse in den 
Dienst unserer Gemeinschaft 
stellen zu dürfen. Die neue 
Aufgabe erfüllt mich mit 
großer Freude und Verant­
wortung – insbesondere an­
gesichts der vielfältigen He­
rausforderungen, die diese 
Position mit sich bringt.

Zu meinen zentralen Aufgaben 
als Geschäftsführer gehören:

	> juristische Recherchen und 
Beratung in Fragen des Ver­
waltungs-, Beamten- und 
Tarifrechts

	> Koordination und Mitge­
staltung der täglichen Ver­
waltungsabläufe sowie der 
Materialbeschaffung

	> Optimierung interner Pro­
zesse und der Öffentlichkeits­
arbeit

	> Erarbeitung gewerkschaft­
licher Positionen zu aktuellen 
Gesetzgebungsverfahren

	> Förderung einer konstrukti­
ven Zusammenarbeit mit un­
seren Kooperationspartnern

Ich freue mich darauf, gemein­
sam mit Ihnen die Zukunft 
aktiv zu gestalten.

� _
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<	 Beihilfe

Bearbeitungszeiten 
unzumutbar!
Der Unmut der Versorgungsempfän­
gerinnen und Versorgungsempfänger 
über die langen Bearbeitungszeiten 
verschiedener Beihilfestellen wächst.

Zunächst war angesichts der Um­
stellung des Bearbeitungssystems 
Verständnis für längere Bearbeitungs­
zeiten vorhanden. Aber nachdem die 
seit Jahresbeginn vorhandene Proble­
matik bei einigen Beihilfestellen im­
mer noch besteht, wächst die Zahl der 
Beschwerden.

Der vbob hatte sich diesbezüglich auch beschwerdeführend 
an das BVA gewandt, aber es scheint sich zeitnah keine Ver­
besserung einzustellen.

Es ist unzumutbar, immer wieder mit hohen Beträgen in 
Vorleistung zu treten und bis zu zwei Monaten auf die Ab­
rechnungen zu warten. Da hilft auch der Hinweis nicht, bei 
Rechnungen über 2 500 Euro eine zusätzliche Mail mit dem 
Hinweis „dringend“ an die Beihilfestelle zu senden.

Angesichts dieser Entwicklungen fordern wir im Vorgriff auf 
geplante Regelungen in den Beihilfevorschriften, Beihilfe­
anträge spätestens nach drei Wochen zu bescheiden.� jp
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m Wir gratulieren …
Ehrung im vbob mit einer 
Urkunde und der silbernen 
Ehrennadel

25-jährige Mitglied-
schaft

	> Birgit Piepenhagen 
vbob Fachgruppe Luftfahrt  

	> René Ott 
vbob Fachgruppe Bundes­
verwaltungsamt

Ehrung im vbob mit einer  
Urkunde und der goldenen 
Ehrennadel

50-jährige Mitglied-
schaft

	> Sieglinde Hübsch-Barten 
vbob Fachgruppe BMI Bonn
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